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îîî. Basler Stillleben in der Mediationszeit.
Es verleiht Herr Friedrich Walz, Stnbenverwalter E. E. 

Zunft zu Spinnwettern, mit Genehmigung der diessörtigen Hoch
zuehrenden Herren Vorgesetzten, an Herrn Christas Huber und 
Herrn Joh. Jacob Respinger im Namen und zu Handen E. E. 
Kämmerlins, auf zwey nach einander folgende ganze Jahre, als 
vom 1. Octobris 1804 an bis ultimo Septembris 1806, die 
große Stube auf dem ersten Stock besagten Zunfthauses, um sol
che während gedachter Zeit zu einem Tabac-Kämmerlin ungestört 
benuzen zu können, und zwar dergestalten, daß dieselbe alltäglich 
von Abends 4—8 Uhr, und au Sonn- und Festtagen auch des 
Morgens nach der Kirche zur Disposition E. E. Kämmerlins 
frey sey.

Ferner
verspricht Herr Walz den in der verliehenen großen Stube be
findlichen Ofen, sobald und solange es begehrt werden wird, in 
seinen Kösten alle Tage auf den Abend, an Sonn- und Festtagen 
aber auch des Morgens, behörend zu wärmen, auch nebst der 
schuldigen Bedienung jeden Abend zweymal und an Sonn- und 
Festtagen auch des Morgens siedend Wasser zum Thee bereit zu 
halten, die Lichter und Treppen-Laternen, sobald und solange es 
nöthig seye und begehrt werden wird, allemal des Abends anzu
zünden, auch das Zimmer sowohl als sämtliche Gerüthschaften 
aufs reinlichste zu halten; für den Unierhalt der Laternen bezahlt 
E. E. Kämmerlin dem Herrn Walz jährlich 16 Maas Öhl.

Hingegen
verspricht E. E. Kämmerlin, dem Herrn Walz für diese Ver- 
lehnung und Bedienung alljährlich und auf den 1. October 1805 
erstmals, mit Inbegriff des an E- E. Zunft schuldigen Abtrags,
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die Summe von zwey und neunzig neuen französischen großen 
Thalern baar zu bezahlen.

Falls aber
die Hochzuehrenden Herren Vorgesetzte E. E. Zunft zu Spinn- 
wettern die große Zunft-Stube gebrauchen sollten, so ist Herr 
Walz gehalten, die kleine Stube zu feuern und dem Kämmer- 
lin einzuräumen; sowie sich Herr Walz verpflichtet, in der Neben- 
Stube, solange jemand im Kämmerlin ist, weder Gäste noch ir
gend eine andere Gesellschaft als seine Hausgenossen zu setzen, 
auch selbige bei Kämmerlin-Sessioneu ganz zu räumen.

Urkundlich ist dieser Accord in duplo ausgefertigt und 
von beyden Partheyen eigenhändig unterschrieben, sofort von 
denen Hochzuehrenden Herrn Vorgesetzten E. E. Zunft zu Spinn- 
wettern ratificiert und alsdenn jedem Theil ein Exemplar zuge
stellt worden.

So geschehen in Basel den 23. februarii anno 1804.

Fried. Walz, Batter, zu Spiunwettern.

Christoph Huber,
als Sekelmstr. des Blumenplatz Kämmerlins.

Johann Jacob Respinger,
als Seckelmeister des Schäreren Kämmerlin.




